
In der Schweiz Staatsbürger:in zu werden, ist nicht für alle 
gleich einfach. Je nach Wohnort sind die Unterschiede massiv. 
Bis zur Zäsur durch die Bundesgerichtsurteile Emmen und Zü-
rich 2003 galten die Kantone als völlig frei in der Ausgestaltung 
ihres Einbürgerungsverfahrens. Trotz verschiedenster Verein-
heitlichungen und Einschränkungen in den letzten 20 Jahren 
halten sich die kantonalen Unterschiede bis heute. Die vorlie-
gende Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Ein-
bürgerungsvoraussetzungen und das Verfahren in den Kanto-
nen und diskutiert den bundesrechtlichen Rahmen sowie die 
neuen Grenzen der kantonalen Rechtsetzungskompetenzen 
durch die neuste Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichts 

als auch der kantonalen Verwaltungsgerichte ausführlich.
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VII 

Vorwort 
20 Jahre nach Emmen und Zürich bleiben die Entwicklungen im Einbürgerungs-
recht spannend. In der Rechtsprechung ergeben sich aktuell so schnell Neuerun-
gen, dass ich den Text meiner Masterarbeit in den wenigen Monaten von der Ein-
reichung als Masterarbeit bis zur Einreichung beim Verlag bereits wieder mit 2 
weiteren, äusserst relevanten Bundesgerichtsurteilen ergänzen muss. Gleichzeitig 
liegt der Text für eine nationale Volksinitiative für eine massive Erleichterung und 
eine vollständige Vereinheitlichung der Einbürgerungsvoraussetzungen auf Bun-
desebene bei der Bundeskanzlei zur für den 23. Mai 2023 geplanten Lancierung 
bereit. 

Die vorliegende Arbeit profitierte von der Begleitung durch unzählige Menschen. 
Ich danke Luka Markić für die konstruktiven Rückmeldungen. Ich bin immer wie-
der überrascht über dein immenses Wissen. Ich danke Mathan Weinberg für die 
herausfordernden und darum wertvollen Anmerkungen (auch wenn ich deine An-
sichten nicht immer teile). Meiner Familie danke ich dafür, dass sie mir den Rü-
cken stets freihält. Peter Uebersax für seinen Gestaltungswillen und dafür, dass er 
in all seinen Tätigkeiten beharrlich Verantwortung übernimmt. Und schliesslich 
danke ich dem Team von einbürgerungsgeschichten.ch – Philipp von Euw, Sonia 
Casadei (die Ehefrau aus BGE 146 I 49) und Bujare Ibrahimi – sowie Jonathan 
Prelicz für ihren Mut, ihren Aufopferungswillen und ihre aktive Unterstützung bei 
den Tätigkeiten, bei denen ich relevante Praxiserfahrung für diese Arbeit sammeln 
konnte. 

 

Oberarth, Mitte Mai 2023 Elias Studer 
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1. Einleitung 

Lange waren die Kantone völlig frei in der Ausgestaltung ihres ordentlichen Ein-
bürgerungsverfahrens.1 Mit den Bundesgerichtsurteilen von 2003 fand eine Zäsur 
statt. Einbürgerungen werden seither in erster Linie als Verwaltungsverfahren be-
trachtet, das alle rechtsstaatlichen Elemente erfüllen muss und dem rechtlich ge-
sehen ein politischer Charakter nicht mehr ernsthaft zugemessen werden kann.2 
Weitere wichtige Schritte in einer (nicht immer offiziell geplanten) Vereinheitli-
chung des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens stellten das Urteil des Bundes-
gerichts, reine Willkürrügen zu akzeptieren, sowie die Einführung des neuen Bür-
gerrechtsgesetzes (BüG) 2018 dar. Insbesondere seit dem neuen BüG können die 
Kantone zumindest bei der Wohnsitzfrist nicht mehr unbeschränkt Voraussetzun-
gen aufstellen. Inwiefern sie auch bei anderen Kriterien eingeschränkt sind, ist 
nicht abschliessend geklärt und wird in Kapitel 4 thematisiert. 

Trotzdem spielt es noch immer eine sehr grosse Rolle, in welchem Kanton und in 
welcher Gemeinde man sich einbürgern lässt. Die Unterschiede im kantonalen 
Recht sind gewaltig: Wer sich in Lachen im Kanton Schwyz einbürgern lassen 
will, bezahlt 3300 Franken an Gebühren nur in der Gemeinde und muss nach dem 
Gespräch mit der vorberatenden Einbürgerungskommission den Entscheid der Ge-
meindeversammlung abwarten, bevor das Gesuch zum Kanton weitergeleitet 
wird. Wer sich in Genf einbürgern lässt, bezahlt 850 bis 1250 Franken für das 
ganze kantonale Verfahren und der Regierungsrat ist die einzige entscheidende 
Instanz im vergleichsweise einfachen und kurzen Verfahren. Gleichzeitig sind 
auch die materiellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich: Während einige Kan-
tone die bundesrechtlichen Voraussetzungen bezüglich Sprache, finanzieller Situ-
ation und strafrechtlichem Leumund massiv verschärfen, existieren in anderen 
Kantonen gar keine Verschärfungen. 

In dieser Arbeit soll ein Überblick über das ordentliche Einbürgerungsverfahren 
in den Kantonen gegeben werden. Was sind die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen, die man in den Kantonen erfüllen muss? Wie verläuft das nichtstreitige Ver-
fahren und wie verläuft der Rechtsweg, wenn man sich gegen einen ablehnenden 
Entscheid wehren möchte? Nachdem im zweiten Kapitel der bundesrechtliche 
Rahmen für das kantonale Recht erläutert wird, wird in dieser Arbeit anschliessend 
– im dritten Kapitel – ein möglichst umfassender Überblick über die Vorausset-
zungen und das Verfahren in den Kantonen gegeben. 

–––––––––––––– 
1 RHINOW/SCHEFER/UEBERSAX, N. 344. 
2 Vgl. Urteil des BGer 1C_141/2022 vom 29. Dezember 2022 (zur Publikation vorgesehen), 

E. 2.6. 
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Bereits an dieser Stelle muss dabei jedoch relativiert werden: Zum Teil stellen die 
Kantone Voraussetzungen auf, die möglicherweise übergeordnetem Recht wider-
sprechen. Die neuere Entwicklung in der Rechtsprechung zur Gesamtwürdigung 
der Integrationskriterien wird im separaten vierten Kapitel behandelt, ohne dass 
bei der Darstellung jedes Kantons darauf eingegangen wird, ob ein Kriterium aus 
diesem Grund Bundesrecht widerspricht – es sei denn, diese Verletzung wäre 
schon im Zuge von kantonaler Rechtsprechung festgestellt worden. Ausserdem 
werden auch Bundesrechtsverletzungen aus anderen Gründen direkt im jeweiligen 
Kantons-Kapitel angesprochen. 

Nicht möglich ist es in dieser Arbeit, die kommunalen Verhältnisse und Unter-
schiede zu beleuchten. Diese werden höchstens beispielhaft herangezogen. Die 
Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung des kantonalen Rechts. 

 




